
Die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD):  
 

Zur Kooperation von Evangelischem und Katholischem 
Religionsunterricht 

I. Grundlagen  
 
1. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat 1994 in der Denkschrift "Identität und Ver-
ständigung. Standort und Perspektiven des Religionsunterrichts in der Pluralität", die deutschen 
Bischöfe haben 1996 in ihrer Erklärung "Die bildende Kraft des Religionsunterrichts. Zur Konfes-
sionalität des katholischen Religionsunterrichts" die jeweiligen Positionen zu Sinn, Aufgaben und 
Gestalt des Religionsunterrichts im Rahmen des Bildungsauftrages öffentlicher Schulen dargelegt. 

2. In beiden Schriften wird mit unterschiedlichen, aber vergleichbaren Begründungen die Konfessi-
onalität des Religionsunterrichts betont. Übereinstimmung besteht darin, daß konfessioneller Reli-
gionsunterricht immer auch in ökumenischem Geist erteilt wird. Bei der Kooperation von evangeli-
schem und katholischem Religionsunterricht sind sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen 
zu beachten, die in den beiden Schriften aufgezeigt werden. 

 

II. Formen der konfessionellen Kooperation  
 
Im Sinne der gemeinsamen Grundlagen können folgende Formen der konfessionellen Kooperation 
genutzt werden:  

1. In der schulischen Praxis:  

• gemeinsame Elternabende zum Religionsunterricht, 

• wechselseitiger Gebrauch von Unterrichtsmaterialien und Schulbüchern zu 
bestimmten Themen, 

• Zusammenarbeit bei Stoffverteilungsplänen, 

• Zusammenwirken der Fachkonferenzen, 

• Einladung der Religionslehrerin bzw. des Religionslehrers der je anderen Konfes-
sion in den eigenen Religionsunterricht zu bestimmten Themen und Fragestellun-
gen, 

• zeitweiliges team-teaching von bestimmten Themen oder Unterrichtsreihen,  

• gemeinsame Unterrichtsprojekte und Projekttage,  

• Einladung der Pfarrerin bzw. des Pfarrers oder anderer Vertreter der je anderen 
Konfession in den Religionsunterricht,  

• Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Schulpastoral/ Schulseelsorge,  

• gemeinsame Gestaltung von schulischen und kirchlichen Feiertagen, von 
Schulgottesdiensten, Andachten, Schulfeiern u. a.,  

• konfessionell-kooperative Arbeitsgemeinschaften auf freiwilliger Basis als zusätzli-
ches Angebot. 

2. Auf der Ebene der Schulverwaltungen:  

• Abstimmung und Zusammenarbeit bei der Erarbeitung von Lehrplänen,  

• Entwicklung gemeinsamer Unterrichtsmaterialien durch Fachleute beider 
Konfessionen.  

 



3. In der Lehrerbildung:  
3.1 Im Vorbereitungsdienst (Referendariat):  

• gemeinsame Arbeitssitzungen der Verantwortlichen für den Vorbereitungsdienst,  

• gelegentliche gemeinsame Seminartreffen und Veranstaltungen,  

• Entwicklung und Reflexion kooperativer Modelle,  

• Planung und Durchführung konfessionell-kooperativer Unterrichtselemente. 

 
3.2 In der Fortbildung:  

• Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen der je anderen Konfession,  

• Planung und Durchführung von Fortbildungen unter Mitwirkung von Referentinnen 
und Referenten der anderen Konfession,  

• Planung und Durchführung gemeinsamer Fortbildung zum Themenbereich 
konfessionelle Kooperation.  

Die Einführung solcher Kooperationsformen setzt voraus, daß sowohl evangelische als 
auch katholische Kooperationspartner vorhanden sind. Neben der Zustimmung der unmit-
telbar Beteiligten muß die Zustimmung der zuständigen kirchlichen Stellen gewährleistet 
sein.  

III. Weitere Möglichkeiten des konfessionellen Reli gionsunterrichts   

1. Regionale Gegebenheiten, schulformspezifische Besonderheiten und schulreformerische 
Herausforderungen legen Kooperationsformen nahe, die über die oben genannten hinaus-
gehen, z.B. in den östlichen Bundesländern, in Diasporagebieten oder bei Sonder- und Be-
rufsschulen.  

2. Für einen Religionsunterricht in ökumenischem Geist stellt sich daher auch die Frage der 
Teilnahme von Schülern und Schülerinnen am Religionsunterricht der jeweils anderen Kon-
fession. Evangelischer Religionsunterricht macht die Zugehörigkeit der Schülerinnen und 
Schüler zur evangelischen Kirche nicht zur Teilnahmebedingung. Dies versteht sich aller-
dings unter der Voraussetzung, daß für evangelische und katholische Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene dem Grundgesetz gemäß Religionsunterricht in ihrer Konfession 
angeboten wird und sie in der Regel an diesem teilnehmen. Für den Katholischen 
Religionsunterricht gilt, daß über die Konfessionszugehörigkeit der Lehrenden und die Bin-
dung der Inhalte des Religionsunterrichts an die Grundsätze der Kirche hinaus auch die 
Schülerinnen und Schüler der katholischen Kirche angehören. Am Katholischen Religions-
unterricht können jedoch in Ausnahmefällen Schüler und Schülerinnen einer anderen Kon-
fession teilnehmen insbesondere dann, wenn der Religionsunterricht dieser Konfession 
nicht angeboten werden kann. Für beide Kirchen ist die Teilnahme konfessionsloser Schü-
lerinnen und Schüler am Religionsunterricht möglich.  

3. Diesbezügliche Regelungen in den Bundesländern bedürfen einer Vereinbarung zwischen 
den betroffenen Diözesen, Landeskirchen und Landesregierungen. Sie dürfen nicht aus 
schulorganisatorischen Gründen angeordnet werden; das gilt gerade auch dann, wenn 
Schülerinnen und Schüler einer Konfession eine Minderheit an der Schule bilden. Die Ver-
fahrensweisen sind genau zu bestimmen. Eltern bzw. die Schülerinnen und Schüler, die 
Lehrkräfte und die Schulleitung sind in geeigneter Form zu beteiligen. Das Profil des jewei-
ligen konfessionellen Religionsunterrichts muß gewahrt bleiben. Zeitlich befristete Erpro-
bungen - eventuell mit wissenschaftlicher Begleitung und Auswertung - können sinnvoll 
sein. Ihre Ergebnisse sollen den kirchlichen Schulverwaltungen rückgemeldet werden.  

Würzburg, im Januar 1998   
Hannover, im Februar 1998  


